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GROSSÜBUNG des Wasserverbandes  
St. Georgener-Bucht am 

14. OKTOBER 2023
 

Der Wasserverband St. Georgener-Bucht hat laut seinen Betriebsvorschriften alle 5 Jahre eine Großübung 
durchzuführen. Bei diesem Übungsszenario werden in den Verbandsgemeinden Gemeinde Langenstein und 
Marktgemeinde Luftenberg a.d. Donau alle mobilen Dammelemente des Hochwasserschutzes aufgebaut.

Diese Übung findet am 14. Oktober 2023 im Zeitraum zwischen 07 Uhr und 17 Uhr statt. Für den Auf- und 
Abbau der mobilen Dammelemente ist es erforderlich, die davon betroffenen Straßen zu sperren.

Dies trifft vor allem die Zubringerstraße zur B3 Donaubundesstraße (zwischen der Ortseinfahrt Langenstein 
und der Kreuzung Spilberg). 

Zusätzlich gilt aus Sicherheitsgründen an diesem Tag auf der Pleschinger Landesstraße zwischen dem Gast-
haus Pree und der Ortseinfahrt Langenstein eine 30 km/h-Geschwindigkeitsbeschränkung. Während der 
Übung ist die Gusen-Dorfstraße ab der Landwirtschaft „Seyer“ Richtung Süden zur Gänze gesperrt.

Alle anderen von dieser Übung betroffenen Straßen (Fallnerweg und Am Graben) sind für die Anrainer mit 
kurzzeitigen Einschränkungen befahrbar.

Es wird um Verständnis für die erforderlichen Einschränkungen ersucht. Nach Übungsende werden die be-
troffenen Straßenabschnitte unverzüglich für den Verkehr wieder freigegeben!
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FREIE  
WOHNUNGEN

Schulstraße 9b/6, 2. OG, 77,13m², 
Vergabe ab sofort

Schulstraße 9c/6, 2. OG, 77,13 m², 
Vergabe ab sofort

Schulstraße 9a/5, 2.OG, 77,41 m², 
Vergabe ca. ab November/Dezember

VOLKSBEGEHREN
von 6. bis 13. November 2023

 8 COVID-Strafen-Rückzahlungs-
volksbegehren

 8 Gerechtigkeit den Pflegekräften

 8 Impfpflichtgesetz abschaffen - 
Volksbegehren

ACHTUNG !!! WICHTIG !!!

Damit ein Volksbegehren erfolgreich 
ist und dem Nationalrat zur Behand-
lung weitergeleitet werden kann, 
sind 100.000 Unterschriften (inkl. 
allfälliger Unterstützungserklärun-
gen) erforderlich. Stimmberechtigt 
bei Volksbegehren ist, wer am let-
zen Tag des Eintragungszeitraums 
das Wahlrecht zum Nationalrat be-
sitzt. Volksbegehren können unab-
hängig vom Hauptwohnsitz in jeder 
beliebigen Gemeinde oder online via:  
www.oesterreich.gv.at unterschrie-
ben werden! (Handysignatur oder 
Bürgerkarte erforderlich) 

Die Zeiten, an denen Sie bei uns am 
Gemeindeamt Volksbegehren un-
terschreiben können, entnehmen 
Sie bitte der (digitalen) Amtsta-
fel auf unserer Homepage unter 
www.langenstein.at. Online können 
Sie eine Eintragung bis zum letz-
ten Tag des Eintragungszeitraumes, 
20:00 Uhr, durchführen. Bei Fragen 
stehen wir Ihnen gerne unter der  
Telefonnummer 07237 23 70 zur 
Verfügung.

B A U V E R H A N D -
LU N G S T E R M I N E

 8 19.10.2023 - vormittags

 8 16.11.2023 - vormittags

 8 06.12.2023 - vormittags

Es besteht die Möglichkeit kostenlos 
und unverbindlich Beratungsgesprä-
che in Anspruch zu nehmen. Wir er-
suchen um telefonische Terminver-
einbarung mit der Bauabteilung.

 

RECHTSBERATUNG
 

am 24. Oktober 2023 
in der Zeit von 16:00 bis 17:45 Uhr

ist an diesem Tag bei uns am Gemein-
deamt eine Rechtsantwältin vor Ort. 
Es besteht die Möglichkeit, kostenlos 
und unverbindlich eine viertelstündi-
ge Beratung in Anspruch zu nehmen. 
Bei Interesse werden Sie gebeten, sich 
bis spätestens 18. Oktober 2023, am 
Gemeindeamt Langenstein, telefo-
nisch unter 07237 23 70 anzumel-
den.

FERIENPASS 2023
 
Der heurige Ferienpass konnte dank 
der Mitwirkung der Vereine wieder 
bunt und abwechslungsreich gestal-
tet werden.

A U F L A S S U N G 
GEHWEG  KOGLBERG
Wir möchten Sie informieren, dass 
der Gehweg beim Koglberg aus Si-
cherheitsgründen aufgelassen wird. 
Der Rückbau erfolgt demnächst. Bei 
Fragen wenden Sie sich bitte an un-
sere Bauabteilung.

NÄCHSTE 
GEMEINDERATS- 
SITZUNG
 

DI 12. Dezember 2023, 19 Uhr

Bürger:innen sind herzlich eingeladen,  
an dieser öffentlichen Sitzung als Zu-
hörer teilzunehmen.

CHRISTBAUM - 
SPENDE
 

Der heurige Christbaum wird von der 
Familie Heigl in der Frankenberger-
straße gespendet. Herzlichen Dank!

UNIMARKT - 
KURZPARKZONE
 
Wir möchten nochmals daran erin-
nern, dass am Parkplatz beim Unimarkt 
eine Kurzparkzone von 120 Minuten  
besteht. 

Weiters wird KEINE Video-
überwachung mehr durchge-
führt. 

In der Zeit von Freitag 13:00 Uhr 
bis Sonntag 18:00 Uhr, ist der 
beschrankte Parkplatz - hinter 
der Gemeinde - während der 
Öffnungszeiten von Café/Bistro 
K2 und HaarManufaktur ge-
stattet! 

Wir hoffen, hiermit ein gute  
Lösung für alle gefunden zu  
haben.

(Besuch am Bauernhof)
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Präsentation

Beteiligungsprozess
zur Weiterentwicklung der KZ-Gedenkstätte Gusen 

Endbericht und Masterplan
Aktivpark St. Georgen / Gusen 
Mittwoch, 11. Oktober 2023 

Präsentation: 18:00 Uhr

 
 

Öffentlicher  
Rundgang 

Start: 15:30 Uhr

Bitte um Anmeldung zur 
Präsentation und zum 

öffentlichen Rundgang:
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Präsentation

Beteiligungsprozess
zur Weiterentwicklung der KZ-Gedenkstätte Gusen 

Endbericht und Masterplan
Aktivpark St. Georgen / Gusen 
Mittwoch, 11. Oktober 2023 

Präsentation: 18:00 Uhr

 
 

Öffentlicher  
Rundgang 

Start: 15:30 Uhr

Bitte um Anmeldung zur 
Präsentation und zum 

öffentlichen Rundgang:

Daten:  
Wohnfläche: ca. 460m² 
Grundstücksgröße:  ca. 1.400 m² 
Ehem. Ordination im EG mit eigenem Eingang:  ca. 90 m² 
Wohnung im EG mit eigenem Eingang:  ca. 150 m² 
Wohnung im UG mit eigenem Zugang:  ca. 80 m² 
Wellnessbereich im UG:  ca. 50 m² 
Lagerräume, Doppelgarage:  ca. 90 m² 
Widmung: Bauland - Wohngebiet 
Verkaufspreis: € 520.000,- ohne Nebenkosten
Kontakt:  
Langenstein Kommunalbetriebs GmbH  
Christian Aufreiter 
Hauptstraße 98, 4222 Langenstein  
Telefon: +43 (0)699 126 06 896  
buergermeister@langenstein.ooe.gv.at

Wichtige Qualitätskriterien: 

Kostenlose 
Agrarfoliensammlung

Sammeltermine 

Sammelkriterien:
• Rundballenfolien und Fahrsiloplanen werden gemeinsam  

gesammelt und der Wiederverwertung zugeführt! 

• Netze und Schnüre sind nicht wiederverwertbar und müssen daher 
getrennt gesammelt und abgegeben werden! Diese daher nicht mit 
Rundballenfolien und Fahrsiloplanen vermischen! 

Bezirksabfallverband Perg, Tel: 07262/53134, perg@umweltprofis.at

Montag
16.10.2023 

08:00 – 12:00 Uhr

Dienstag
17.10.2023 

08:00 – 12:00 Uhr

Mittwoch
18.10.2023 

08:00 – 12:00 Uhr

Donnerstag
19.10.2023 

08:00 – 12:00 Uhr

Freitag
20.10.2023 

08:00 – 14:00 Uhr

Dienstag
17.10.2023 

13:30 – 17:00 Uhr

Mittwoch
18.10.2023 

13:30 – 17:00 Uhr

**Bauhof 
St. Georgen/W.

Donnerstag
19.10.2023 

13:30 – 17:00 Uhr

ASI
Saxen

ASZ
Pabneukirchen

*ASZ
Perg 

**Bauhof
Waldhausen

ASZ
Grein

Altstoffsammelpl.
Münzbach

ASZ
St. Georgen/G.

ACHTUNG:  
* Die Sammlung im 
Altstoffsammelzent-
rum Perg, Kickenau 7 
erfolgt am Dienstag, 
den 17.10.2023 von 
08:00 bis 12:00 Uhr! 
Einfahrt für die LKW 
Fahrfläche benützen!

**  Am Mittwoch, 
den 18.10.2023 
werden die Termine 
getauscht. Somit 
findet die Sammlung 
in Waldhausen von 
08:00 bis 12:00 Uhr 
und St. Georgen am 
Walde von 13:30 bis 
17:00 Uhr statt!

Montag
16.10.2023 

13:30 – 17:00 Uhr

Altstoffsammelpl.
Dimbach

• Sämtliche Agrarfolien müssen sauber,  
besenrein und frei von Fremdkörpern sein.

• Nur trocken angelieferte Folien können 
einer Wiederverwendung zugeführt  
werden. 

• Die Fahrsiloplanen zu Abschnitten mit  
max. 3 x 7 m zuschneiden! Bild: BAV Perg

Verkauf Wohnhaus mit Verkauf Wohnhaus mit 

NutzungsmöglichkeitenNutzungsmöglichkeiten
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36 BESTATTUNG

NACH- 
RICHTEN

Peter Schöllbauer 
Bestattung Donau.Gusen.Region

Sarah Schöllbauer 
Bestattung Donau.Gusen.Region

Wir sind für Sie da: 
0676 7000 560 

24 Stunden am Tag - 
7 Tage in der Woche

Ein Unternehmen der Gemeinden Langenstein, Luftenberg und St. Georgen/Gusen.
Das Leben ist vergänglich. Und das Abschied-
nehmen schwer. Wenn plötzlich Stille eintritt, 
sind wir für Sie da. Wir beraten sie vertrauensvoll, 
kümmern uns um das Organisatorische und sorgen für 

einen würdevollen Abschied. Wir gestalten das Abschied-
nehmen einfühlsam und liebevoll, geben Erinnerungen 
einen persönlichen Rahmen, denn Trauer braucht Aus-
druck, Raum und Zeit.

Regionalität von hoher Bedeutung
Als Bestattungsunternehmen ist es für 
uns von großer Bedeutung, eine hohe 
Qualität und Zuverlässigkeit bei unse-
ren Produkten und Dienstleistungen 
zu gewährleisten. 
Durch den Kauf bei regionalen Lie-
feranten können wir sicherstellen, 
dass wir Produkte und Dienstleistun-
gen von höchster Qualität erhalten. 
Wir haben direkten Kontakt zu un-
seren Lieferanten und können die 

Herkunft und Qualität der Produkte 
überprüfen. 
Ein weiterer Vorteil des Kaufs bei regi-
onalen Lieferanten ist, dass wir die lo-
kale Wirtschaft unterstützen und so-
mit auch einen Beitrag zur Stärkung 
der Region leisten können. Durch den 
Kauf von regionalen Produkten tra-
gen wir dazu bei, die lokale Wirtschaft 
anzukurbeln und Arbeitsplätze in un-
serer Region zu erhalten.

Zusammenfassend lässt sich sagen, 
dass der Kauf bei regionalen Liefe-
ranten für uns als Bestattungsun-
ternehmen viele Vorteile bietet, ins-
besondere in Bezug auf Qualität, 
Zuverlässigkeit und Flexibilität. 

Die Einführung der Urnensäule als 
Familiengrabstätte ist eine sinnvol-
le und zeitgemäße Lösung, um der 
steigenden Nachfrage nach Beiset-
zungsmöglichkeiten für Urnen ge-
recht zu werden. Die Möglichkeit, bis 
zu 5 Urnen in einer Säule zu bestat-
ten, bietet Familien die Chance, eine 
gemeinsame Ruhestätte zu schaffen.
Die Tatsache, dass die Urnensäule 
pflegeleicht und individuell gestalt-
bar ist, macht sie zu einer attrakti-
ven Alternative zu herkömmlichen 
Grabstätten. Die Möglichkeit, die Ur-
nen entweder im Inneren der Säu-
le oder über ein Beisetzungsrohr 

direkt ins Erdreich zu beigesetzen, 
bietet den Hinterbliebenen zusätz-
liche Flexibilität bei der Wahl der 
Beisetzungsmethode.
In unserem Friedhof in gibt es daher 
seit einigen Wochen auch die Mög-
lichkeit diese ganz spezielle, zeitge-
mäße Urnensäule als letzte Ruhestät-
te zu wählen.
Interessierte können sich jederzeit 
bei der Bestattung Donau.Gusen.Re-
gion oder unter der Telefonnummer 
0676 7000560 unverbindlich über 
die Urnensäulen informieren und auf 
Wunsch jederzeit erwerben.

Neue Urnensäulen als Familiengrabstätte 

ZIVILSCHUTZ-PROBEALARM
FÜR IHRE SICHERHEIT

in ganz Österreich am Samstag, 7. Oktober 2023, zwischen 12:00 und 12:45 Uhr 

Mit mehr als 8.000 Sirenen sowie über KATWARN Österreich/Austria kann die Bevöl- 
kerung im Katastrophenfall gewarnt und alarmiert werden. Um Sie mit diesen Signalen  
vertraut zu machen und gleichzeitig die Funktion und Reichweite der Sirenen zu testen, wird einmal jährlich 
von der Bundeswarnzentrale im Bundesministerium für Inneres mit den Ämtern der Landesregierungen 
ein österreichweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt.

DIE BEDEUTUNG DER SIRENENSIGNALE:
SIRENENPROBE

WARNUNG

ALARM

ENTWARNUNG

15 sec.

3 min. gleichbleibender Dauerton

1 min. auf- und abschwellender Heulton

1 min. gleichbleibender Dauerton

Herannahende Gefahr!
Radio oder Fernseher (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.  
Am 7. Oktober nur Probealarm!

Gefahr!
Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen,  
über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen. 
Am 7. Oktober nur Probealarm!

Ende der Gefahr!
Weitere Hinweise über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. 
Internet (www.orf.at) beachten.  
Am 7. Oktober nur Probealarm!

ÖSTERREICH / AUSTRIA

www.katwarn.atwww.zivilschutz.at

Kein Internet-Anschluss oder Probleme beim Ausfüllen? 
Dann wenden Sie sich an Ihre Wohnsitzgemeinde bzw. Ihren Magistrat.  
Die Bürgerservicestellen leisten im Fall des Falles Hilfe bei der Dateneingabe.
WICHTIGE HINWEISE! 1. Ihre Angaben im Online-Antragsformular werden mit dem Zentralen Melderegister (Kontrolle der Personen 
im Haushalt) und dem Transparenzportal des Bundesministeriums für Finanzen (Kontrolle des Jahresbruttoeinkommens der Personen im 
Haushalt) abgeglichen. 2. Pro Haushalt kann nur ein Antrag gestellt werden. Der Bonus wird nur einmalig gewährt. 3. Es besteht kein Rechts-
anspruch. Zu Unrecht bezogene Leistungen werden zurückgefordert. 4. Nicht antragsberechtigt sind: Personen, die ihren Hauptwohnsitz 
in zielgruppenspezifischen betreuten Wohnformen haben, die im Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln finanziert werden (u. a. Alten- und 
Pflegeheime, Wohneinrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung, Studentenheime, Grundversorgungsquartiere, ...), Asylwerbende, 
Subsidiär Schutzberechtige und Vertriebene. 5. Änderungen vorbehalten.

Amt der Oö. Landesregierung, 
Direktion Soziales und Gesundheit, 
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz | E-Mail: entlastung@ooe.gv.at 

Zu Beginn

der Heizsaison:

200 Euro
je Haushalt

Mein Land hilft! 200 Euro Oö. Energiekostenzuschuss pro Haushalt.
Um private Haushalte bei der Bewältigung von Wohn- und Heizkosten zu unterstützen, 
gibt es zu Beginn der Heizsaison den OÖ. Energiekostenzuschuss. 

Wie bekomme ich den Oö. Energiekostenzuschuss?
• Automatische Auszahlung, wenn Sie den Oö. Wohn- und Energiekostenbonus 2023 bereits erhalten haben,

oder Bezieher/in der Wohnbeihilfe sind.
• per Antrag von 2. Oktober bis 30. November, wenn sie folgende Kriterien erfüllen:

» Ihr Hauptwohnsitz ist in Oberösterreich und war dies auch schon vor dem 2. September 2023.
» Sie leben allein im Haushalt und haben im Jahr 2022 nicht mehr als 27.000 Euro brutto verdient.
»  Oder es leben mehrere Personen im Haushalt, die im Jahr 2022 in Summe nicht mehr als 65.000 Euro brutto ver-

dient haben.

Antragsformular ausfüllen auf  
www.ooe.gv.at/energiekostenzuschuss

Service-Hotline: 050 4250 4250
Montag bis Freitag: 08:00 bis 17:00 Uhr

OÖ.
ZUSCHUSSENERGIEKOSTEN

Von 2. Oktober bis 30. November beantragen! 
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STANDESFÄLLE 

im Zeitraum von 25. Mai 2023 bis 28. September 2023

GEBURTEN

Wir gratulieren den Eltern

• Bettina und Patrick Franz Gmeiner zu  
Sohn Mateo Lucas

• Nicole Katharina und Benjamin Laher zu  
Sohn Johannes 

• Eliada-Aurora und Alex Vasile zu  
Sohn Amos Ezechiel

• Lucia Cäzilia und Stefan Simon Faschinger zu  
Tochter Mirjam Edith

• Katharina Koteschowetz und Thomas Gerhard 
Urach zu Sohn Theo

• Mag. Barbara Schöfl und Ing. Michael Steinöcker 
zu Sohn Laurin

• Sabrina Mitterlehner und Markus Lang zu  
Tochter Lina

• Bettina Draxler und Michael Aigner zu  
Tochter Marlene Sopie

GRATULATION ZUM GEBURTSTAG

• Raab Margarita (85)

• Gimpl Herbert Josef (75)

• Schröder Franz (75)

• Drimmel Christine (85)

• Topolanek Elisabeth (80)

• Seyer Karl (70)

• Miggitsch Walter (80)

• Pürstinger Maria (90)

• Leimer Leopold (80)

• Affenzeller Johanna (80)

• Haslhofer Friedrich (70)

• Floh Gertraud (85)

• Gassner Anton (92)

• Luger Gertrude (75)

• Bauer Ingeborg (85)

• Penz Friederike (80) 
 

 
 
 
 

• Peitl Herta (85)

• Poiss Johann (85)

• Gaisbauer Adolf (85)

• Mahr Gertrud Maria (90)

GRATULATION ZUR HOCHZEIT

• Tober Melanie und Steindl Oliver

• Schuster Michaela und Bumberger Manuel

• Eder Julia und Mayer Florian

GRATULATION ZUR GOLDENEN HOCHZEIT (50 Jahre)

• Steinkellner Marianne und Karl

GRATULATION ZUR DIAMANTENEN HOCHZEIT (60 Jahre)

• Drimmel Christine und Kurt

WIR BEDAUERN DEN TODESFALL VON

• Neundlinger Hermine (93)

• Neundlinger Rupert (97)

• Fererberger Anna Maria Paula (79)

• Fuchsberger Gertrude (58)

• Gaschinger Josef (73)

• Inreiter Ernst (81)

• Rieser Balthasar (77)

• Riepl Otto (73)

• Neuhold Werner (74)

• Peitl Maria (90)

• Mair-Steininger Barbara (53)

• Nürschl Maria (85)

• Baranyik Maria (85)

• Pfeiffer Irmgard Maria (71)

KONTAKT GEMEINDEAMT 
Hauptstraße 98, 4222 Langenstein 

 07237 23 70-0  07237 23 70-214

 gemeinde@langenstein.ooe.gv.at

 www.langenstein.at

ZIVILSCHUTZ-PROBEALARM
FÜR IHRE SICHERHEIT

in ganz Österreich am Samstag, 7. Oktober 2023, zwischen 12:00 und 12:45 Uhr 

Mit mehr als 8.000 Sirenen sowie über KATWARN Österreich/Austria kann die Bevöl- 
kerung im Katastrophenfall gewarnt und alarmiert werden. Um Sie mit diesen Signalen  
vertraut zu machen und gleichzeitig die Funktion und Reichweite der Sirenen zu testen, wird einmal jährlich 
von der Bundeswarnzentrale im Bundesministerium für Inneres mit den Ämtern der Landesregierungen 
ein österreichweiter Zivilschutz-Probealarm durchgeführt.

DIE BEDEUTUNG DER SIRENENSIGNALE:
SIRENENPROBE

WARNUNG

ALARM

ENTWARNUNG

15 sec.

3 min. gleichbleibender Dauerton

1 min. auf- und abschwellender Heulton

1 min. gleichbleibender Dauerton

Herannahende Gefahr!
Radio oder Fernseher (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
einschalten, Verhaltensmaßnahmen beachten.  
Am 7. Oktober nur Probealarm!

Gefahr!
Schützende Bereiche bzw. Räumlichkeiten aufsuchen,  
über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. Internet (www.orf.at) 
durchgegebene Verhaltensmaßnahmen befolgen. 
Am 7. Oktober nur Probealarm!

Ende der Gefahr!
Weitere Hinweise über Radio oder Fernsehen (ORF) bzw. 
Internet (www.orf.at) beachten.  
Am 7. Oktober nur Probealarm!

ÖSTERREICH / AUSTRIA

www.katwarn.atwww.zivilschutz.at

Kein Internet-Anschluss oder Probleme beim Ausfüllen? 
Dann wenden Sie sich an Ihre Wohnsitzgemeinde bzw. Ihren Magistrat.  
Die Bürgerservicestellen leisten im Fall des Falles Hilfe bei der Dateneingabe.
WICHTIGE HINWEISE! 1. Ihre Angaben im Online-Antragsformular werden mit dem Zentralen Melderegister (Kontrolle der Personen 
im Haushalt) und dem Transparenzportal des Bundesministeriums für Finanzen (Kontrolle des Jahresbruttoeinkommens der Personen im 
Haushalt) abgeglichen. 2. Pro Haushalt kann nur ein Antrag gestellt werden. Der Bonus wird nur einmalig gewährt. 3. Es besteht kein Rechts-
anspruch. Zu Unrecht bezogene Leistungen werden zurückgefordert. 4. Nicht antragsberechtigt sind: Personen, die ihren Hauptwohnsitz 
in zielgruppenspezifischen betreuten Wohnformen haben, die im Wesentlichen aus öffentlichen Mitteln finanziert werden (u. a. Alten- und 
Pflegeheime, Wohneinrichtungen für Menschen mit Beeinträchtigung, Studentenheime, Grundversorgungsquartiere, ...), Asylwerbende, 
Subsidiär Schutzberechtige und Vertriebene. 5. Änderungen vorbehalten.

Amt der Oö. Landesregierung, 
Direktion Soziales und Gesundheit, 
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz | E-Mail: entlastung@ooe.gv.at 

Zu Beginn

der Heizsaison:

200 Euro
je Haushalt

Mein Land hilft! 200 Euro Oö. Energiekostenzuschuss pro Haushalt.
Um private Haushalte bei der Bewältigung von Wohn- und Heizkosten zu unterstützen, 
gibt es zu Beginn der Heizsaison den OÖ. Energiekostenzuschuss. 

Wie bekomme ich den Oö. Energiekostenzuschuss?
• Automatische Auszahlung, wenn Sie den Oö. Wohn- und Energiekostenbonus 2023 bereits erhalten haben,

oder Bezieher/in der Wohnbeihilfe sind.
• per Antrag von 2. Oktober bis 30. November, wenn sie folgende Kriterien erfüllen:

» Ihr Hauptwohnsitz ist in Oberösterreich und war dies auch schon vor dem 2. September 2023.
» Sie leben allein im Haushalt und haben im Jahr 2022 nicht mehr als 27.000 Euro brutto verdient.
»  Oder es leben mehrere Personen im Haushalt, die im Jahr 2022 in Summe nicht mehr als 65.000 Euro brutto ver-

dient haben.

Antragsformular ausfüllen auf  
www.ooe.gv.at/energiekostenzuschuss

Service-Hotline: 050 4250 4250
Montag bis Freitag: 08:00 bis 17:00 Uhr

OÖ.
ZUSCHUSSENERGIEKOSTEN

Von 2. Oktober bis 30. November beantragen! 
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KASPERLTHEATERKASPERLTHEATER
Hurra Hurra, der Kasperl

 ist bald da!

Wann: 12. November 2023
Ort: Gemeindesaal
Beginn: 15 Uhr
Preis: € 5,-

Kartenvorverkauf im Gemeindeamt

DIAVORTRAG
von UWE HERBE

über AUSTRALIEN

Wann: 27. Oktober 2023
Ort: VS Langenstein
Beginn: ca. 19 Uhr

ADVENTMARKT
am GEMEINDEPLATZ

SO, 26. NOVEMBER 2023
13:00 – 19:00 Uhr

Speisen und Getränke von den
Ortsbäuerinnen, Café K2 und den

Vereinen von Langenstein

8 Aussteller im Gemeindeamt

Kinderprogramm mit Bastelecke

Musik mit H+S

© iStock 

 
 
 
Welche Eltern kennen es nicht: Die Kinder werden älter und die meisten Spielsachen werden uninteressant und 
landen fast-neu in einer Schachtel. Irgendwann landen diese dann entweder auf dem Dachboden oder leider beim 
Altstoffsammelzentrum.  
 
Das muss ja nicht sein, oder? Richtig, genau das haben wir uns auch gedacht und folgendes für euch geplant:  

 
Liebe Mütter! Liebe Väter! 

Wir veranstalten am Samstag, den 14. Oktober 2023 einen  
Kinderbasar für Spielsachen, Kinderbekleidung und andere Kinderartikel in Langenstein 

(auch Kinder selbst dürfen ihre Spielsachen verkaufen) 
 
Wo: Mehrzweckhalle Langenstein, 8 bis 12 Uhr 
Unkostenbeitrag pro Tisch: € 5,- (am gemieteten Tisch werden die mitgebrachten  

Sachen selbst verkauft) 
 

Hinweis: Der Unkostenbeitrag pro Tisch wird für einen karitativen Zweck verwendet! 
 
Anmeldung ab sofort bei Elisabeth Nenning unter 07237/2370-210 

 
Ihr Sozialausschuss der Gemeinde Langenstein 

PROLETENPASSION

SAMSTAG, 11.11.23, 20:00 
DONAUSAAL MAUTHAUSEN  

Mit Beatrix Neundlinger, Georg Herrnstadt  
(Mitglieder der legendären Band „Schmetterlinge“) 

 und Multiinstrumentalist Peter Marnul

SONNTAG, 12.11.23, 10:00  
HAUS DER ERINNERUNG,  

ST. GEORGEN / GUSEN   
Mit Maria Hofstätter und Martina Spitzer

LITERATURFRÜHSTÜCK

DONNERSTAG, 9.11.23, 18:15 – CA. 21:30  
JOHANN GRUBER PFARRHEIM,  

ST. GEORGEN / GUSEN

ERÖFFNUNG  
DES SYMPOSIUMS

§

POETRY SLAM & RAP

FREITAG, 10.11. 2023, 19.30 
DONAUSAAL MAUTHAUSEN  

Mit Poetin Kaddles, Rapper BenJo,  
Mittelschule Mauthausen

9. BIS 12. NOVEMBER 2023

Hier finden Sie das  
gesamte Programm 
www.menschenrechtesymposium.eu


